
Professor Dr. Dr. h.c. Bernd Heinrich Stand: 1. Oktober 2025 
 

I.  Kettenteilnahme 
1.  Anstiftung zur Anstiftung (= Kettenanstiftung) ist als Anstiftung zur Haupttat strafbar. 
2.  Anstiftung zur Beihilfe ist als Beihilfe zur Haupttat strafbar. 
3.  Beihilfe zur Anstiftung ist als Beihilfe zur Haupttat strafbar. 
4.  Beihilfe zur Beihilfe ist als Beihilfe zur Haupttat strafbar. 

II. Konkurrenzen bei mehreren Teilnahmeformen 
 Treffen Anstiftung und Beihilfe zu einer bestimmten Tat zusammen, tritt die schwächere Beteiligungsform der Beihilfe im Konkur-

renzwege hinter die Anstiftung zurück. Der Täter ist nur wegen Anstiftung zu bestrafen. 

III. Lockerungen der Akzessorietät, § 28 StGB 
1. Allgemeines: Liegen besondere persönliche Merkmale beim Täter vor, die beim Teilnehmer fehlen (oder auch in umgekehr-

ter Richtung), findet über § 28 StGB eine Lockerung der Akzessorietät statt. 
2. Besondere persönliche Merkmale sind nach § 14 I StGB „besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstän-

de“. Sie sind demnach täterbezogen und kennzeichnen den persönlichen Unwertgehalt einer Tat (im Gegensatz zu den tatbe-
zogenen Merkmalen, die den sachlichen Unwertgehalt einer Tat kennzeichnen). Ob jeweils ein besonderes persönliches 
Merkmal vorliegt oder nicht, ist im Einzelfall unter Heranziehung von Sinn und Zweck des jeweiligen Tatbestandes zu ermit-
teln. 

3. Beispiele: Vermögensbetreuungspflicht (bei § 266 StGB), Anvertrautsein (bei § 246 II StGB), Bandenmitgliedschaft (bei 
§ 244 I Nr. 2 StGB u.a.), Garantenstellung (beim unechten Unterlassungsdelikt); Mordmerkmale der ersten und dritten Grup-
pe (str., nach a.M.: spezielle Schuldmerkmale); Amtsträgereigenschaft (bei §§ 331 ff. StGB). 

4. § 28 I StGB: Wirken die besonderen persönlichen Merkmale strafbegründend, so ist die Strafe des Teilnehmers, bei dem 
sie nicht vorliegen, nach § 49 I StGB zu mildern. Liegt dagegen ein strafbegründendes persönliches Merkmal beim Teilneh-
mer vor, nicht aber beim Täter, so scheitert eine Teilnehmerstrafbarkeit daran, dass es bereits an der Haupttat fehlt. § 28 I 
StGB findet in diesem Fall keine Anwendung. 

5. § 28 II StGB: Wirken die besonderen persönlichen Merkmale strafschärfend (oder strafmildernd oder strafausschließend), 
so gelten sie nur für denjenigen Beteiligten, bei dem sie vorliegen (= Tatbestandsverschiebung). 

IV. Die versuchte Beteiligung (§§ 30, 31 StGB) 
1. Die Anstiftung zum Versuch ist, wie auch die Beihilfe zum Versuch, grundsätzlich strafbar, da auch der Versuch eine vor-

sätzliche rechtswidrige Haupttat darstellt (Ausnahme: Der Teilnehmer will zwar den Versuch des Täters erreichen, nicht je-
doch die Vollendung der Tat, „agent provocateur“). 

2. Die versuchte Anstiftung ist nach § 30 I StGB nur beim Verbrechen strafbar. 
3. Die versuchte Beihilfe ist stets straflos. 
4. Die Verabredung eines Verbrechens ist nach § 30 II strafbar. 
5. Hinsichtlich des Versuchs der Beteiligung enthält § 31 StGB eine spezielle Rücktrittsregelung. 

V. Die notwendige Teilnahme 
Hierunter versteht man die Teilnahme an einem Delikt eines anderen, welches tatbestandlich so gefasst ist, dass seine Verwirk-
lichung bereits eine Mitwirkung mehrerer Personen voraussetzt. 
1. Begegnungsdelikte: Einverständliches Zusammenwirken von Täter und Opfer: hier ist die notwendige Teilnahme stets straf-

los, wenn das Opfer das Maß der notwendigen Teilnahme nicht überschreitet oder aber die Vorschrift gerade seinem Schutz 
dienen soll (z.B.: § 174, 216 StGB). 

2. Sonstige Fälle: Einverständliches Zusammenwirken mehrerer Täter: hier gelten keine Besonderheiten (vgl. § 173 StGB). 
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